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fo ift ba§ ßauptfäbßlicß au§ jroei ©rünben gefcßeßen:
einmal mit ßlücfficßt auf bie fleinen ^Betriebe unb
fobann aug 3ütüd:fid)t auf Me ©ifenbaßnen. llnfere
nationale ©efeßgebung übet ben Slcßtftunbentag begießt

fid) nießt auf bie gemerbltdßen Kleinbetriebe, auf bie

Sßerfftätten bet fleinen fmnbroerfer, roäßrenb untet bag
Öbereinfontmen oon SBafßington jebet ©emerblicße fällt,
fobalb barin eine ißerfon befcßäftigt wirb, bie nteßt gut
gamilte beg 93etriebgtnßaberg gehört, gebet SSerfud),

für biefe betriebe in bejug auf bie Slrbeitgjeit buteß»
roegg bie gleiten ©rmtbfäße aufteilen ju motten, mie

für bie gnbuftrie, mürbe am SBiberftanb beg Ißarla*
menteg unb aueß beg Sßolfeg feßeitern, beg nämlichen
ffiolfeg, bag in bet Slrbeitgjettfrage meßt atg einmal
geugnig oon feiner fortfcßrittlicßen fokalen ©efinnung
abgelegt bat.

3BaS bie ©ifenbaßnen anbetrifft, fo finb bie ©runb»
fätje beg Slcßtfiunbentageg eingeführt, unb jroar bureß
etn ©efeß oom gaßre 1920, meldjeg ebenfaflg ber 33olfg=

abftimmung unterlag. Slber bag ©pftem biefeg ©efeßeg
ift in einem roeitgebenberen ällaße ben befonberen Sie»

bürfniffen beg SJerfeßrg angepaßt, alg bieg bei bem
©pftem beg SBafßtngtoner öbereinfommeng jutrifft.
Slug tpirtfcßaftltcben unb anbeten ©rünben ift faum an
eine Énberung unfereg gefeßlicßen ©pftemg p benfen.
Sieg jinb bie ©rünbe, bie feßon in ben gaßren 1920
unb 1921 unfere Regierung unb unfer Parlament oer»
btnbert haben, fid) für bie 3îatiftfation p entfeßließen.
@g befteßt in ber ©d)mets bie fonftante Ißrajig, baß
bie ©efetje nicht nur ihre oolle Slnmenbung fmben müffen,
fonbern baf) auch bie Internationalen S3erpflicßtungen
firidte eingehalten roerben müffen. gn ber ©eßmets fann
auf feinen gall ein tnternationaleg Slbfommen ratifiziert
merben, menn feine Slnmenbung nicht pm oorneberein
garantiert ift.

SBie bem auch fei, fo muß ich nocßmalg ßeroorßeben,
baß bie ©rrungenfcßaft beg Slcßtfiunbentageg bei un§
begebt unb angemenbet mirb. gn bem oom SBoKe in
unpeibeutiger SÖßeife geäußerten SSiüen, baran fef±p=
halten, liegt für bie Slrbeiterfcßaft unb für bie Staaten
unb Greife, benen bie Haltung ber Schmeiß in ber Sir*
beitgjeitfrage nicht gleichgültig ift, eine ©arantie bafür,
baß eg auch ohne internationale Slnberung fo bleiben
mirb".

UolksvirtuMft.
©rfteßung oon ©injelljöfen, Sie Abteilung für

Sanbmirtfcßaft beg eibgenöffifeßen SMfgmirifcßaftgbepar»
tementeg arbeitet pr§elt einen 93ericßt au§ p ben oer»
feßtebenen Sttlotionen unb ipöftulaten ber Sunbeloer»
fammlung über ba§ S3obenoerbefferunggmefen, ber fpejtell
aueß pr grage ber ©emäbrung oon SSunbegbeiträgen
an bie Soften ber ©rfteßung oon ©tnselßßfen bei ©üter»
pfammenlegungen Stellung nehmen mirb. Sie in S3e=

trad)! fattenben gragen merben pnächft noch mit ben
fantonalen Sanbroirtfcßaftgbeßßrben befproeßen merben,
morauf ber SBunbegrat ben Späten einen SBericbjt oorlegen
mirb. ©ine in ber legten ©effion gefteßte biegbejügliche
Heine Anfrage finbet bamit ihre oorläufige Seantmortung.

OtfbttfcWtStt.
Ser ©djmeipr. ©emerfieoetbanb zä^lt laut bem

foeben erfeßienenen gaßtegbetießi pro 1924 112 ©eftionen
mit einer ©efamtpbl oon jirfa 115,000 äftitgliebern,

; 78 ©eftionen frnb Söetufgoerbänbe. Set ?3eric|i pugt
oon ber regen Sätigfeit ber SBerbanbileitung unb ber
©eftionen, tngbefonbere pr SBaßrung ber gntereffenbeg

©emerbe» unb |janbeigfianbeg, pr görberung ber S3e»

rufgbilöung, pr Siegelung beg Seßrlinggmefeng, beg

©ubmiffiongmefeng. ©r äußert fieß fummarifcb über
gottfragen, Slrbeitglofenoerficßerung, Sörotoerforgung beg

Sanbeg, SSerfidßerungg» unb Unfafloerßütungg»gragen,
aJleifterprtifungen.

Set Bericht bilbet, mie in feinem SSormorte betont
mirb, für bie ©eftionen unb SRitglieber beg SSerbanbeg
einen mittfommenen „SBegmeifer" in allen gragen ber
qemetblicßen Drganifation, mobei befonberg bie übet*
ficßtlicße neue gufammenftellung ber ©eftionêbeftânbe,
Seitungen ber SSerbänbe unb ißre gufammenfeßung, bet=

sorgeßoben merben barf. beigegeben finb Sßerjeidßniffe
ber berufgberatunggftetten in ber ©(ßmeij, ber gemetb*
liefen bilbnngginftitute unb geroerblWßen geitfeßriften.

aSafeHüttbfchßftSi^er ©emerbeoetbanb. ®er fan=
tonale ©emerbeoerbanb tagte ©amgtag ben 6. guni in

©iffa^ pr ©rlebigung ber ©eßßäfte ber orbentlidßen
©eneraloerfammlung. ®et oom SSerbanbifefretär,
^errn -Dr. S. üßleper (Sieftal) feßr seitgemäß abgefaßte
38. gaßregberießt 1924 orientiert über atteg SBiffeng»
merte, mag bag abgelaufene gaßr bem fantonalen 23er=

banb unb feinen lofalen ©eftionen gebracht ßat. gn einer
furjen ^Betrachtung über bie roirtf<haftlid(e Sage im
Kanton feßreibt ber ©erießterftatter fiber bag bafettanb»
fthaftlicße ©emerbe u. a, baß ber gute Söefcß)äftigurtg§=

grab ber meifien ©rroerbgpeige befonberg im unteren
Kantongteil einen günftigen ©Influß oor aßem im Sau*
g emerbe auggeübt ßat, mäßrenb ftd) bie Äriftg in ber
$ofamenterie in beftimmten ©ebieten beg oberen Kam
tongteileg aueß im ©emerbe bemetfbar madjte. daneben
ift aber aneß in unfertn Kanton mie anbergmo etne ge=

miffe Umfdjicßtung beftimmter ©emerbesroeige
ju fonftatieren. Sieg oor aßem infolge beg ©rfaßeg
ber met'fdjlidben unb tierifeßen Slrbeitsfraft, mobureß

j. ^8. oielen oormiegenb für bie Sanbmirtfdßaft arbeiten«
ben ©emerbesmeigen, mie Sattlerei, SBagnerei, bag

©^miebeßanbmerf, ein metteg Setätigungggebiet, einge«

feßränft morben ift. 216er aueß in oielen ©emerben felbft
mirb immer meßt bie reine §anbsrbeit burdß bie Slrbeit
ber SJtafcßinen bi§ ju einem gemiffen ©rabe erfeßt. @g

ift bieg eine ©ntmidlnng, bie mir nidjt aufhalten fönnen,
unb außerbem ßat bie ©rfaßrung gegeigt, baß buteß 93er«

menbung oon ^tlfimafcßinen unb oor aßem beren Sin»

trieb bureß eleftrifcße Kleinmotoren oiele ©emerbesmeige
gegenüber ber ©rüßlnbufirte mieber fonfurrensfäßiger
gemorben finb. ®er söerießt maeßt fobann audß barauf
aufmetffam, baß bureß ©(Raffung oon K*cebit»S3ürgfcßaft§=
genoffenfeßaften sc. bem roirtfdpftlidß ießmaeßern Koflegen
geßolfen merben fönnte, mit mög(i<hft großer Slififooer«
teilung unter ben oerbürgenben Koßegen. 2Bag bie S8er»

bienftmögließfeit beg bafeßanbfdßaftlidßen ^anbroerfeg unb
©emerbeg, bag ßdß no^ lange msßl auf fießere, langan»
bauernbe SBerßältniffe einfteßen fann, pro 1924 anbe»

trifft, mürbe fafi allgemein über gebrüefte greife geflagt,
roenig meßr bagegen über bie aullänbifcße Sßolutafon»
furrenj. *

@er»«roe«
Slbbau ber ©tnfußrbefihrSnfungett. Sluf ben 1. guni

mürben, mie bereits gemetbet, etne Sletße oon ^Softtionen,
bie bigßer «biß unter ©tnfußrbefcßränfung ftanben, frei»
gegeben,# Sie ©eftion für ©in» unb Slugfußr bei ejbgen.
®olfg_roirtfcßaftgbepartemente§ ßat nun foeben ein be»

reinigteg SSergeic^niS berjenigen SßJaren ßerauS»
gegeben, für bereu ©tnfußr ober Stugfußr su«S^i
befonbere Semißigung erforberlidß ift. ®a§ Serseicßnig
fann bei ber genannten ©eftion in 93ern besogen merben.

seine ©remploie finb erßältlidß bei ber eibgen. Ober»
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so ist das hauptsächlich aus zwei Gründen geschehen:
einmal mit Rücksicht auf die kleinen Betriebe und
sodann aus Rücksicht auf die Eisenbahnen. Unsere
nationale Gesetzgebung über den Achtstundentag bezieht
sich nicht auf die gewerblichen Kleinbetriebe, auf die

Werkstätten der kleinen Handwerker, während unter das
Übereinkommen von Washington jeder Gewerbliche fällt,
sobald darin eine Person beschäftigt wird, die nicht zur
Familie des Betriebsinhabers gehört. Jeder Versuch,
für diese Betriebe in bezug auf die Arbeitszeit durch-
wegs die gleichen Grundsätze aufstellen zu wollen, wie
für die Industrie, würde am Widerstand des Parla-
mentes und auch des Volkes scheitern, des nämlichen
Volkes, das in der Arbeitszeitfrage mehr als einmal
Zeugnis von seiner fortschrittlichen sozialen Gesinnung
abgelegt hat.

Was die Eisenbahnen anbetrifft, so sind die Grund-
sätze des Achtstundentages eingeführt, und zwar durch
ein Gesetz vom Jahre 1920, welches ebenfalls der Volks-
abftimmung unterlag. Aber das System dieses Gesetzes

ist in einem weitgehenderen Maße den besonderen Be-
dürfniffen des Verkehrs angepaßt, als dies bei dem
System des Washingtoner Übereinkommens zutrifft.
Aus wirtschaftlichen und anderen Gründen ist kaum an
eine Änderung unseres gesetzlichen Systems zu denken.
Dies sind die Gründe, die schon in den Jahren 1920
und 1921 unsere Regierung und unser Parlament ver-
hindert haben, sich für die Ratifikation zu entschließen.
Es besteht in der Schweiz die konstante Praxis, daß
die Gesetze nicht nur ihre volle Anwendung finden müssen,
sondern daß auch die internationalen Verpflichtungen
strickte eingehalten werden müssen. In der Schweiz kann
auf keinen Fall ein internationales Abkommen ratifiziert
werden, wenn seine Anwendung nicht zum vorneherein
garantiert ist.

Wie dem auch sei, so muß ich nochmals hervorheben,
daß die Errungenschaft des Achtstundentages bei uns
besteht und angewendet wird. In dem vom Volke in
unzweideutiger Weise geäußerten Willen, daran festzu-
halten, liegt für die Arbeiterschaft und für die Staaten
und Kreise, denen die Haltung der Schweiz in der Ar-
beitszeitfrage nicht gleichgültig ist, eine Garantie dafür,
daß es auch ohne internationale Änderung so bleiben
wird".

WKwwKM.
Erstellung von Ewzelhöf«. Die Abteilung für

Landwirtschaft des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepar-
tementes arbeitet zurzeit einen Bericht aus zu den ver-
schiedenen Motionen und Postulaten der Bundesver-
sammlung über das Bodenverbesserungswesen, der speziell
auch zur Frage der Gewährung von Bundesbeiträgen
an die Kosten der Erstellung von Einzelhöfen bei Güter-
Zusammenlegungen Stellung nehmen wird. Die in Be-
tracht fallenden Fragen werden zunächst noch mit den
kantonalen Landwirtschaftsbehörden besprochen werden,
worauf der Bundesrat den Räten einen Bericht vorlegen
wird. Eine in der letzten Session gestellte diesbezügliche
kleine Anfrage findet damit ihre vorläufige Beantwortung.

»»«a»««.
Der Schweizer. GemêrSêvêrSand zählt laut dem

soeben erschienenen Jahresbericht pro 1924 112 Sektionen
mit einer Gesamtzahl von zirka 115,000 Mitgliedern.
78 Sektionen find Berufsverbände. Der Bericht zeugt
von der regen Tätigkeit der Verbandsleitung und der
Sektionen, insbesondere zur Wahrung der Interessen des

Gewerbe- und Handelsstandes, zur Förderung der Be-
rufsbildung, zur Regelung des Lehrlingswesens, des

Submiffionswesens. Er äußert sich summarisch über
Zollfragen, Arbeitslosenversicherung, Bcotversorgung des
Landes, Bersicherungs- und Unfallverhütungs-Fragen,
Meisterprüfungen.

Der Bericht bildet, wie in seinem Vorworte betont
wird, für die Sektionen und Mitglieder des Verbandes
einen willkommenen „Wegweiser" in allen Fragen der
gewerblichen Organisation, wobei besonders die über-
sichtliche neue Zusammenstellung der Sektionsbestände,
Leitungen der Verbände und ihre Zusammensetzung, her-
vorgehoben werden darf. Beigegeben sind Verzeichnisse
der Berufsberatungsstellen in der Schweiz, der gewerb-
lichen Bildungsinstitute und gewerblichen Zeitschriften.

Basellandschaftiicher Gewerbeverband. Der kan-
tonale Gewerbeverband tagte Samstag den 6. Juni in
Sissach zur Erledigung der Geschäfte der ordentlichen
Generalversammlung. Der vom Verbandssekretär,
Herrn Dr. L. Meyer lLiestal) sehr zeitgemäß abgefaßte
38. Jahresbericht 1924 orientiert über alles Wissens-
werte, was das abgelaufene Jahr dem kantonalen Ver-
band und seinen lokalen Sektionen gebracht hat. In einer
kurzen Betrachtung über die wirtschaftliche Lage im
Kanton schreibt der Berichterstatter über das baselland-
schaftliche Gewerbe u. a, daß der gute Befchäftigungs-
grad der meisten Erwerbszweige besonders im unteren
Kantonsteil einen günstigen Einfluß vor allem im Bau-
gewerbe ausgeübt hat, während sich die Krisis in der
Posamenterie in bestimmten Gebieten des oberen Kan-
tonsteiles auch im Gewerbe bemerkbar machte. Daneben
ist aber auch in unserm Kanton wie anderswo eine ge-
wisse Umschichtung bestimmter Gewerbezweige
zu konstatieren. Dies vor allem infolge des Ersatzes
der menschlichen und tierischen Arbeitskraft, wodurch
z. B. vielen vorwiegend für die Landwirtschaft arbeiten-
den Gewerbezweigm, wie Sattlerei, Wagnerei, das
Schmied eh and werk, ein weites Betätigungsgebiet einge-
schränkt worden ist. Aber auch in vielen Gewerben selbst
wird immer mehr die reine Handarbeit durch die Arbeit
der Maschinen bis zu einem gewissen Grade ersetzt. Es
ist dies eine Entwicklung, die wir nicht aufhalten können,
und außerdem hat die Erfahrung gezeigt, daß durch Ver-
wendung von Hilfsmaschinen und vor allem deren An-
trieb durch elektrische Kleinmotoren viele Gewerbezweige
gegenüber der Großindustrie, wieder konkurrenzfähiger
geworden sind. Der Bericht macht sodann auch darauf
aufmerksam, daß durch Schaffung von Kredit-Bürgschafts-
genoffenschaften ec. dem wirtschaftlich schwächern Kollegen
geholfen werden könnte, mit möglichst großer Risikover-
teilung unter den verbürgenden Kollegen. Was die Ver-
dienstmöglichkeit des basellandschaftlichen Handwerkes und
Gewerbes, das sich noch lange nicht auf sichere, langan-
dauernde Verhältnisse einstellen kann, pro 1924 anbe-

trifft, wurde fast allgemein über gedrückte Preise geklagt,
wenig mehr dagegen über die ausländische Balutakon-
kurrsnz. '

Abbau der Einfuhrbeschränkungen. Auf den 1. Juni
wurden, wie bereits gemeldet, eine Reihe von Positionen,
die bisher noch unter Einfuhrbeschränkung standen, frei-
gegebemMie Sektion für Ein- und Ausfuhr des ech^n.
Volkswirischaftsdepartementes hat nun soeben ein be-
reinigtes Verzeichnis derjenigen Waren heraus-
gegeben, für deren Einfuhr oder Ausfuhr zurzeit eine

besondere Bewilligung erforderlich ist. Das Verzeichnis
kann bei der genannten Sektion in Bern bezogen werden.
Einzelne Exemplare sind erhältlich bei der eidgen. Ober-
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joßbireftion (SJtaterialoermaltung), feiner Bei ben goß«
fretsbireîtionen in Pafel, ©chaffhsufen, ©hur, Sugano,
Saufanne unb ©enf, foroie Bei ben ipauptpflämtern*
gürich, Sutern unb ©t. ©allen. ©et Preis Beträgt
50 SRp. per ©jetnplar, Porto nid^t inbegriffen.

JIu$$ielluB8$we$eii.
©djmeijerifdhe luSfteßung für Ssrabprfrtf^ctfi, gorft«

wirtf^aft «itb ©ßrtenöott in ©er». (12. bis .27. Sep*
tetnber 1925.) ©ie ©irettion ()at bie ©rfteßung eines
ri^tigen ÜDtu fier Bauernhofes mit ©djeune, 9Bo|n=
hauS unb ©tôcïfi famt SJtobiliar fperrn Irdjiteft Ä.
gnbermühle übertragen, ©er Stame beS SJtanneS

bürgt für eine mürbige Söfung ber frönen unb banf«
baren lufgabe.

grtebljoföwSftelhJttß in Bern, ©ie 6emifc§e Per»
einigung für £>eimatfdjut| mirb bemnädjft bie non ihr
in Perbtnbung mit oetfcblebenen meiteren Korporationen
burdffgeführte griebhof-luSfteßung im Premgartenfrteb«
hof in Sern eröffnen. ©ine ©rabmauet bleut ber 33er«

roenbung non einheitlichen ©rabplatten, gamiltengräber
Zeigen, rote foldEje burc§ gorm unb ©röße unb burc|
ihre Sage t)eroorsu§e6en finb. Stuf ©htzelgräber, bie bie
Bäuftgfte ©räberart ftnb, mürbe burch ©eftaltung unb
luffteflung Befonberer SSert gelegt, ©in gemeinfamer
Staffen fofi bie ©oten ohne Unterf<|teb be§ ©tanbeS unb
ber Petfon unter feiner grünen ©ecte aufnehmen. §er=
oorget)oben merben fallen bie einzelnen ©räber nur burch
ben Plumenfchmudf, ber bie fc|önfte unb leBenbigfte 1b*
roecplung beS griebhofS Bilbet. Ilm ben gorber im gen
ber Kremation ebenfalls geredet ju merben, merben frei«
ftfe^enbe Urnengräber für ©rbbeftattung ber Ifdje gezeigt
unb in einem befonberen Kolumbarium Ifchenurnen unb
©ecîplatten ber Ifchengräber. ©ie prächtige einheit»
liehe ©artenanlage, in ber bie begebenen aber in ihrer
gefamten ©eftaltung gefchmadfooß angepaßten ©ebäulich*
feiten unb ©rabmäler etugefeßt ftnb, macht auf ben 33e«

fucher einen wo|ltuenben, frteblidEjen unb berußigenben
©inbrudt.

PmiMenes.
f ©traßenmeifkr $of. gof. Ü£»äer»®®§«i't im

®t. @aöen ftarb am 2. gmti nach langer Kranlhett im
liter ooni.63 gafjcen.];gol)anng Krudfer mürbe als ©oßn

oon gimmermeifter KrucEer in Pittenbach geboren. Stach
ooßenbeter gimmermannSlehre befugte er bie ©emerbe«
fchute in Söafel unb bie SSaugemerfSfdjule in SMncljen,
um jtdjj jum Pautedhntfer auêjubilben. ©obann arbeitete
ber Sßerftorbene furje geit bei Ird&iteft £arbegger in
©t. ©aßen, um im gahre 1888 beim KantonSbauamt
©t. ©aüen als Pauzeicßner unb Bauführer einzutreten.
HS foldher mürbe er mit ber Pauaufftdht ber erften
Ifglbauten in SBil betraut. Pährenb mehreren fahren
fanb SSautechnifer Krucfer neben feiner Irbeit beim Kan«
tonSbauamt noch Seit, fiel) als Panbetlehrer z« betätigen,
mobei er angehenben öauhanbmerfern Unterricht im
getdhnen unb in ber Saufonftruftion erteilte.

Im 1. guli 1897 mürbe gohann Krudfer als Stach«

folger oon ©traßenmeifter KneU jum fantonalen ©traßen»
meifter für ben KrelS ©t. ©allen ernannt. ®a bie

©traßenmeifter bamalS nod) nicht fiç befolbet maren,
fonbern nur ©aggelber erhielten, mar eS §errn ftruefer
geftattet, fi*h emd) anbermeitig p betätigen, ©o mar
eS benn auch gegeben, baß er als gelernter fpocfjbauer
ftch in feiner prioaten ©ätigfeit roeiter nodh bem §odh«
bau pmanbte. ©tne große Slnzahl oon äöohngebäuben
in ©t. ©aßen unb ©ablat jeugen benn auch ber
großen ©dfjaffenSfreubigfett unb Unternehmungsluft beS

ÎBerfiorbenen.
gohann Krucfer mar eine raftlofe, nie mübe merbenbe

Statur, ©te güße ber Slrbeit, bie ihm nach ""b nadh
als ©traßenmeifter infolge ber großen 58eanfpru,cf)ung
ber ©traßen burdh ben mobernen SSerfeßr erroucßS, be=

raältigte er mit ftetem ©ifer unb großer pflichttreue.
(„@t. ©aßer ©agblatt")

f ©chrctttcrmclftcr SlloiS fienfclct t« SlbltgenSrait
(Sugern) ftarb am 3. girrti infolge eines llnfaßeS im
liter oon 69 gaßren.

f ©chloffermetfter geh. ©tSler.gchr tn Söricß 6
ftarb am 7. Quni nach furjem Seiben unermartet im
68. HterSjahre.

gSrbertt«g bei SBoitiurtgâbaiteS bwreß Die ©eßmeij.
SttttÖe§tsa|«e«. Um im perfonal bie Seftrebungen jur
Schaffung oon SBohngelegenheiten ju unterfiüijen, ge»

mähren bie PunbeSbahnen ben Beamten unbllngefteß«
ten feit einiger Seit §ppothefarbarlehen im 1. Stange

p SBorjugSbebingungen. luf ©nbe 1924 erreichte« biefe
©arlehen, bie ftch auf 1676,)®arlehenSnehmerloerteilen,
ben betrag oon' 27,48)9Jtißionen granfen. Infänglich
betrug!ber|3in§fußj474 7o!f^|®etfeh«o«euf^ermorbene

XûraberêtCa
Maschinenfabrik

Winterthur-Veltheim

und Modelle
zur Fabrikationfadelloser

Zemenfwaren.

Anerkannt einfach
aber praktisch
zur rationellen Fabrika-
lion unentbehrl ich.# .8"*' «f.-
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zolldirektion (Materialverwaltuna), ferner bei den Zoll-
kreisdirektionen in Basel, Schaffhausen, Chur, Lugano,
Lausanne und Genf, sonne bei den Hauptzollämtern-
Zürich, Luzern und St. Gallen. Der Preis beträgt
5V Rp. per Exemplar, Porto nicht inbegriffen.

MMtilMgkMZ«.
Schweizerische Ausstellung für Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft und Sartenb-m in Bern. (12. bis 27. Gep-
tember 1925.) Die Direktion hat die Erstellung eines
richtigen Musterbauernhofes mit Scheune, Wohn-
Haus und Stöckli samt Mobiliar Herrn Architekt K.
Jnd ermühle übertragen. Der Name des Mannes
bürgt für eine würdige Lösung der schönen und dank-
baren Aufgabe.

Friedhosausstellung in Bern. Die bernische Ver-
einigung für Heimatschutz wird demnächst die von ihr
in Verbindung mit verschiedenen weiteren Korporationen
durchgeführte Friedhof-Ausstellung im Bremgartenfried-
Hof in Bern eröffnen. Eine Grabmauer dient der Ver-
wendung von einheitlichen Grabplatten. Familiengräber
zeigen, wie solche durch Form und Größe und durch
ihre Lage hervorzuheben sind. Auf Einzelgräber, die die

häufigste Gräberart sind, wurde durch Gestaltung und
Aufstellung besonderer Wert gelegt. Ein gemeinsamer
Rasen soll die Toten ohne Unterschied des Standes und
der Person unter seiner grünen Decke aufnehmen. Her-
vorgehoben werden sollen die einzelnen Gräber nur durch
den Blumenschmuck, der die schönste und lebendigste Ab-
wechslung des Friedhofs bildet. Um den Forderungen
der Kremation ebenfalls gerecht zu werden, werden frei-
stehende Urnengräber für Erdbestattung der Asche gezeigt
und in einem besonderen Kolumbarium Aschenurnen und
Deckplatten der Aschengräber. Die prächtige einheit-
liche Gartenanlage, in der die bescheidenen aber in ihrer
gesamten Gestaltung geschmackvoll angepaßten Gebäulich-
ketten und Grabmäler eingesetzt sind, macht auf den Be-
sucher einen wohltuenden, friedlichen und beruhigenden
Eindruck.

î StmßenmWer Jsh. Jss. Kr«öer-BoßM w
St. Güllen starb am 2. Juni nach langer Krankheit im
Alter vonW Jahren.FJohamF Krucker wurde als Sohn

von Zimmermeister Krucker in Wittsnbach geboren. Nach
vollendeter Zimmermannslehre besuchte er die Gewerbe-
schule in Basel und die Baugewerksschule in München,
um sich zum Bautechniker auszubilden. Sodann arbeitete
der Verstorbene kurze Zeit bei Architekt Hardegger in
St. Gallen, um im Jahre 1888 beim Kantonsbauamt
St. Gallen als Bauzeichner und Bauführer einzutreten.
Als solcher wurde er mit der Bauaussicht der ersten
Asylbauten in Wil betraut. Während mehreren Jahren
fand Bautechniker Krucker neben seiner Arbeit beim Kan-
tonsbauamt noch Zeit, sich als Wanderlehrer zu betätigen,
wobei er angehenden Bauhandwerkern Unterricht im
Zeichnen und in der Baukonstruktion erteilte.

Am 1. Juli 1897 wurde Johann Krucker als Nach-
solger von Straßenmeister Knell zum kantonalen Straßen-
meister für den Kreis St. Gallen ernannt. Da die

Straßenmeister damals noch nicht fix besoldet waren,
sondern nur Taggelder erhielten, war es Herrn Krucker
gestattet, sich auch anderweitig zu betätigen. So war
es denn auch gegeben, daß er als gelernter Hochbauer
sich in seiner privaten Tätigkeit weiter noch dem Hoch-
bau zuwandte. Eine große Anzahl von Wohngebäuden
in St. Gallen und Tablat zeugen denn auch von der
großen Schaffensfreudigkeit und Unternehmungslust des

Verstorbenen.
Johann Krucker war eine rastlose, nie müde werdende

Natur. Die Fülle der Arbeit, die ihm nach und nach
als Straßenmeister infolge der großen Beanspruchung
der Straßen durch den modernen Verkehr erwuchs, be-

wältigte er mit stetem Eifer und großer Pflichttreue.
(„St. Galler Tagblatt")

î Schremermeìster Aêsis Henseler m Adligenswil
(Luzern) starb am 3. Juni infolge eines Unfalles im
Alter von 69 Jahren.

f Schlsffermeèfter Joh. Msler-Fehr in Zürich 6
starb am 7. Juni nach kurzem Leiden unerwartet im
68. Altersjahre.

Förderung des Wshnungsbaues durch die Schweiz.
Bundesdahue«. Um im Personal die Bestrebungen zur
Schaffung von Wohngelegenheiten zu unterstützen, ge-
währen die Bundesbahnen den Beamten undMngestell-
ten seit einiger Zeit Hypothekardarlehen im 1. Range
zu Vorzugsbedingungen. Auf Ende 1924 erreichten diese

Darlehen, die sich auf 1676(DarlshensnehmerZverteilen,
den Betrag von-P7,48 "Millionen Franken. Anfänglich
betrugIdeMZmsfuM'/t°/oIfürDDarlehen^auf^erworbene
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